
N ach welchen Grundlagen und Be-
rechnungsvorschriften der Nach-
weis zur EnEV geführt werden muß,

wurde bereits im zweiten Teil beschrieben.
Nachweisführend wird – ähnlich wie beim
Wärmeschutznachweis – der Bauvorlage-
berechtigte sein. In der Regel handelt es sich
dabei um einen Architekten oder ein ent-
sprechend qualifiziertes und zugelassenes
(Bau-)Ingenieurbüro. Details zur Bauvorla-
geberechtigung sind in den verschiedenen
Bundesländern über die jeweiligen Bauord-

nungen geregelt. Durch die neue Konzepti-
on des Nachweises müssen in der Baupla-
nungsphase mehr oder weniger detaillierte
Festlegungen zum vorgesehenen Heizungs-
und TWE-System getroffen werden. Diese
finden sich im für den Neubau vorge-
schriebenen Energiebedarfsausweis wieder,
dessen Aussehen und Inhalte in einer All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV
Energiebedarfsausweis) mehr oder weniger
zeitgleich mit dem Inkrafttreten der EnEV
geregelt wird. Diese inzwischen als Entwurf
vorliegende AVV sieht detailliertere Hin-
weise auf normative Grundlagen und ei-
gentlichen Zweck des Ausweises vor (sie-
he Bild 10).
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Die neue Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) wird voraus-
sichtlich Anfang 2002 in
Kraft treten. In einer dreitei-
ligen Serie erläutert unser
Autor, auf welche zentralen
Neuerungen sich insbeson-
dere das SHK-Fachhand-
werk einstellen muß. In den
ersten beiden Teilen wurden
die wichtigsten Änderungen
der EnEV angesprochen (SBZ
22) sowie das Nachweisver-
fahren und der Energiebe-
darfsausweis im Detail vor-
gestellt (SBZ 23). Der folgen-
de abschließende Beitrag
erläutert zunächst den künf-
tigen Ablauf der EnEV, geht
dann auf einige Unterstüt-
zungsmaßnahmen zur Um-
setzung ein und faßt ab-
schließend die zentralen
Veränderungen für die
Branche zusammen.



Indirekte Kontrolle 
der Ausführung
Grundsätzlich wird dieser Nachweis nur den
Planungsstand und nicht den Endzustand
des Gebäudes und der Anlage beschreiben.
Ein Vollzug im Sinne einer Prüfung, ob der
Endzustand den Planungsvorgaben ent-
spricht, ist in der EnEV nicht vorgesehen
und obliegt daher den einzelnen Bundes-
ländern. Dennoch wird durch die Veröf-
fentlichung bzw. die Zugänglichkeit der
Planungsdaten eine Art indirekter Vollzug
unter Beteiligung der Nutzungsberechtigten
(Mieter, Käufer usw.) geschaffen. Es ist ab-
sehbar, daß es beim Überschreiten der im
Energiebedarfsausweis aufgeführten (rech-
nerisch ermittelten) Energiebedarfswerte
durch die realen Abrechnungsdaten rechtli-
che Auseinandersetzungen geben wird. Dies
wird auch durch den Hinweis auf die nor-
mierten Randbedingungen vielfach nicht zu
verhindern sein. Ein eventuell hinzugezo-
gener Sachverständiger wird dann aber über
den Endzustand befinden. Nichtdokumen-
tierte Abweichungen zwischen Planungs-
und Endzustand, z. B. durch eine mangel-
hafte Ausführung, können in diesem Fall
rasch zu den vermeintlichen oder tatsächli-
chen Verursachern des Mehrbedarfes füh-
ren. Eine Absicherung gegen daraus resul-
tierende Ansprüche kann nur die (ver-)ord-
nungsgemäße Ausführung sicherstellen. 
Der Wärmeschutznachweis gemäß Wärme-
schutzV95 konnte solche Vorgänge nur be-
grenzt auslösen, da lediglich der Heizwär-
mebedarf eines Gebäudes und nicht wie bei
der EnEV der End- und Primärenergiebe-
darf – und zwar anschaulich unterteilt nach
z. B. Strom und Gas- bzw. Heizölbedarf –
dokumentiert wurde. Ob und in welchem
Ausmaß sich eine nach EnEV freiwillige
Ausstattung von bestehenden Gebäuden mit
Energiekennzahlen, auch witterungsberei-
nigt, durchsetzen wird, hängt u. a. von der
künftigen Rechtsprechung auf diesem Ge-
biet ab.

Wichtig sind Planungshilfen
und Herstellerwerte
Aufgrund der Komplexität von EnEV und
den zugehörigen Normen ist die Bereitstel-
lung von Planungshilfen unerläßlich. Diese
müssen zum einen im Bereich der Anla-
gentechnik sowohl Fachplanern als auch
Handwerkern bei der Anwendung und Um-
setzung der neuen Bestimmungen in mög-
lichst verständlicher Form Hilfestellung lei-
sten. Das neue Bilanzverfahren und damit
die Berücksichtigung der Anlagentechnik
im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-

rens sowie die Festlegung des Bauvorlage-
berechtigten bedingt aber auch die Erstel-
lung von Planungshilfen für ein bisher von
anlagentechnischen Belangen relativ unbe-
rührtes Gewerk. So muß einerseits der Archi-
tekt oder Bauingenieur künftig neben den
Angaben zum Gebäude (Statik, Dämmung
usw.) auch über zumindest grundlegende
Kenntnisse zur Anlagentechnik verfügen.
Umgekehrt ist es für eine qualifizierte Be-
ratung auch für das Heizungshandwerk er-
forderlich, sich mit den bauphysikalischen
Grundlagen intensiv auseinanderzusetzen.
Die Planungshilfen selbst sollten aufgrund
der notwendigen engen Zusammenarbeit
entsprechend kompatibel sein. Zudem soll-
ten Teilgebiete, wie z. B. die EnEV-Grund-
lagen, für beide Bereiche verständlich dar-
gestellt werden. In bezug auf die Heiztech-
nik ist es wichtig – insbesondere in Ver-
bindung mit dem Nachweisverfahren bzw.
DIN V4701-10 – dieses Thema so aufzu-
bereiten, daß das erforderliche Wissen über
Möglichkeiten und Grenzen der Heiz- und

Lüftungsanlagentechnik den Bauvorlagebe-
rechtigten im angemessenen Umfang zur
Verfügung gestellt wird. Detailplanungen
und -verbesserungen bleiben nach wie vor
im Aufgabenbereich der Anlagenseite, die
dafür deutlich spezialisiertere und detail-
liertere Planungshilfen benötigen. Ähnli-
ches, aber mit umgekehrtem Vorzeichen,
gilt für die Gebäudeentwurfs- und Detail-
planung. 
Verschiedene Ausschüsse und Arbeitskrei-
se aus dem Normungs- und Verbandsbe-
reich sind derzeit an der Vorbereitung sol-
cher Planungshilfen. Aufgrund der Mög-
lichkeit, konkrete Produktwerte anstelle der
Normwerte für die Bestandteile einer Hei-
zungs- und Lüftungsanlage in die Berech-
nung einzusetzen, werden zusätzlich auch
von Herstellerseite Planungshilfen vorbe-
reitet. Dies beginnt bei der Angabe der zur
Berechnung erforderlichen Einzelwerte
(Kesselwirkungsgrad, elektrische Leistungs-
aufnahmen, Speicherwärmeverlust etc.) und
kann bis hin zu Aufwandszahlendiagram-
men für komplette Anlagenkombinationen
führen (Wärmeerzeuger und TWE in Kom-
bination mit z. B. Solarkollektoren, Puffer-
speicher, geregelte Umwälzpumpen, Heiz-
flächen mit Einbauventilen etc.). Zumindest
in kleinen bis mittleren Anlagen lassen sich
so die Diagrammdarstellungen der DIN V
4701-10 mit den tatsächlichen Produkt-
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Bild 10  Aufbau und Hinweis auf Normbedingungen nach Entwurf AVV Energiebedarfsausweis
(Stand 30. 10. 2001)



kennwerten unter Beibehaltung der Norm-
werte für nicht vorherbestimmbare Para-
meter (z. B. Heizkreisverlegung, Längen der
Rohrleitungen) erstellen. Versehen mit ei-
ner Bestellnummer, Ausschreibungstexten
usw. kann der Bauvorlageberechtigte die
Hersteller-Diagramme für die Anlagen-
kombinationen zur Nachweisführung ein-
setzen. Der ausführende Heizungsfachbe-
trieb erhält durch Angabe der gleichen Be-
stell- bzw. Paketnummer automatisch alle
dadurch vorgegebenen Komponenten.
Allerdings stößt das relativ einfache, grafi-
sche Verfahren bei größeren, komplexeren
Anlagen oder individuellen Lösungen an
seine Grenzen. Denn nur eine einzige Ab-
weichung – z. B. beim Einsatz einer gere-
gelten statt einer ungeregelten Heizkreis-
pumpe oder bei der Verwendung von Ven-
tilen mit abweichender regeltechnischer Güte
– erfordert ein anderes Diagramm, das die
geänderten Parametern berücksichtigt. Auf-
grund der Vielzahl der Einflußparameter,
verbunden mit den jeweiligen Kombinati-
onsmöglichkeiten, lassen sich in einer über-
schaubaren Anzahl nur die gebräuchlichsten
Anlagenkombinationen abbilden. Dies wird
allerdings häufig für die Vorplanung aus-
reichend sein. Spätestens ab der Detailpla-
nung bzw. bei komplexeren Anlagen wird
der Einsatz von EDV-Programmen sinnvoll
sein.

Einheitliches Energie-
beratungsprogramm
Im Bereich der EDV-Anwendungen zur
EnEV verfolgt eine gewerkeübergreifende
Initiative von Verbänden und Dachorgani-
sationen der Heizungs-, Glas- und Dämm-
stoffindustrie (Energiepaß Initiative Deutsch-
land, EID) das Ziel der Entwicklung eines
bundeseinheitlichen Energieberatungspro-
gramms. Die sich in der Entwicklung be-
findliche Energieberatungsversionen sollen
dem Anwender die Variation aller wichti-
gen Elemente und Bestandteile von Gebäu-
de- und Anlagentechnik in Bestand und
Neubau ermöglichen. Die Entwicklungsar-
beit konzentriert sich derzeit auf die Erstel-
lung eines sogenannten Master-Moduls, das
die Berechnungsverfahren der DIN V 4108-
6 und 4701-10 beinhaltet. Dieses Modul
wird nach Fertigstellung auf seine Nor-
menübereinstimmung hin geprüft und kann,

mit entsprechenden Schnittstellen versehen,
als zentraler Bestandteil bei der Erstellung
von Energieberatungsprogrammen allge-
mein Verwendung finden. Der Vorteil die-
ses Verfahrens beruht auf der grundsätzlich
gegebenen Vergleichbarkeit der Ergebnis-
se, denn die rechnerischen Grundlagen blei-
ben durch den Einsatz des Master-Moduls
gleich. Demzufolge werden bei Eingabe der
gleichen Eckdaten auch die Ergebnisse über-
einstimmen. Dies gilt selbstverständlich
auch für Softwareprodukte, deren Program-
mierung entsprechend den Berechnungs-
schritten gemäß der Normen ausgeführt wur-
de. Trotz Einsatz des Master-Moduls bleibt
es den Softwareanbietern unbenommen, die
Beratungsschwerpunkte ihrer Produkte in-
dividuell und zielgruppengerecht auszufor-
men. Zudem werden derzeit in zahlreichen
weiteren Softwarehäusern EDV-Program-
me vorbereitet, die beim rechnerischen
Nachweis der EnEV-Anforderungen und
bei der Variation der Einflußgrößen helfen
sollen. Neben eigenständigen Programmen
ist bereits jetzt eine Vielzahl von EDV-ba-
sierten Planungshilfen erhältlich, die z. B.
auf Basis von Microsoft-Excel auch das Ta-
bellenverfahren der DIN V 4701-10 und da-
mit zumindest die Normwerte der Anla-
genkomponenten enthalten (siehe z. B. sbz
21/2001, S. 68–70). Damit können die
grundlegenden Einflüsse von Gebäude- und
Anlagenplanung auf den rechnerischen
Primärenergieverbrauch des Neubaues rela-
tiv einfach untersucht werden.

Energetische Bewertung
bestehender Anlagen
Die DIN V 4701-10 ermöglicht es in der
Planungsphase, den Einfluß der vorgesehe-
nen Anlagentechnik auf den Primärener-
gieverbrauch eines Gebäudes rechnerisch
zu ermitteln. Selbst wenn die meisten Be-
rechnungsschritte des genauen Verfahrens
grundsätzlich auch für eine Bewertung be-
stehender Anlagen geeignet sind, kann die-
se Norm nur auf die Planung von Neubau-
ten angewendet werden. Grund dafür ist,
daß vor allem die normativen Werte der
DIN V 4701-10 für Anlagentechnik und
Auslegung vom derzeit gültigen Stand der
Technik ausgehen. Neben den technischen
Daten der Komponenten betrifft das auch
planungs- und ausführungsbezogene De-
tails. So wird bei der Berechnung des Hilfs-
energiebedarfes des Verteilnetzes z. B. vor-
ausgesetzt, daß ein hydraulischer Abgleich
durchgeführt wird, sowie daß bei der Er-
mittlung der Verteilverluste alle Rohrlei-
tungen gemäß HeizAnlV bzw. EnEV ge-
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Bild 11  Beispiel für eine herstellerspezifische Diagrammdarstellung bezogen auf ein Standard-
paket zur Heizung und Warmwasserbereitung (inklusive Bestellnummerangabe)



dämmt werden. Für abweichende Verhält-
nisse sind teilweise keine Berechnungsre-
geln oder Zuschlagsfaktoren etc. enthalten.
Es ist somit definitiv nicht möglich, nach
DIN V 4701-10 eine Bewertung einer be-
stehenden Anlage oder einen primärener-
getischen Vergleich zwischen eingebauter
und sanierter Anlage durchzuführen. Dies
zu ermöglichen ist das Ziel der DIN 4701-
12, die sich derzeit in Vorbereitung befin-
det. Soweit möglich wird diese Norm die
Berechnungsschritte der DIN 4701-10 über-
nehmen und um bestandsspezifische Fakto-
ren ergänzen sowie die normativen Werte
auf die bestehende Technik ausrichten. Erst
nach Vollendung dieses Normungsvorha-
bens, zu dem auch die entsprechende Er-
weiterung für die normative, gebäudeseiti-
ge Bewertung erforderlich ist, kann der Ge-
bäudebestand auf den Primärenergiebedarf
hin bewertet und der Einfluß einzelner Maß-
nahmen, egal ob bau- oder anlagenseitig,
dargestellt werden. Eine Angabe zum Zeit-
punkt für die Fertigstellung der DIN 4701-
12 kann derzeit nicht gemacht werden, da
die Normungsarbeit erst begonnen hat.

Die EnEV bringt gravierende
Veränderungen
Die EnEV 2002 wird im Unterschied zu ver-
gangenen Novellierungen von HeizAnlV
und WärmeschutzV nicht „nur“ einzelne
Gewerke betreffen oder „nur“ Detailfragen
von Gebäude- oder Anlagentechnik regeln.
Die Veränderungen, die sich durch den
„ganzheitlichen“ Ansatz insbesondere für
die Rolle der Heiztechnik bei der Gebäu-
deplanung ergeben, sind gravierend. Die
vorangegangenen Ausführungen beschreiben
einen Teil davon. Und zum jetzigen Zeit-
punkt sind diese Veränderungen bei weitem
noch nicht umgesetzt. Wer sich jedoch dar-

auf verläßt, daß alles beim Alten bleibt, dem
entgehen zumindest die Chancen, die sich
für die Branchen eröffnen. Im schlimmsten
Fall geht der Anschluß an diesen neuen Ab-
schnitt einer gewerkeübergreifenden Zu-
sammenarbeit verloren. Diese Zusammen-
arbeit wird sicherlich nicht ab Inkrafttreten
der EnEV sofort und reibungslos funktio-
nieren. Aber an der Überwindung dieser
Startschwierigkeiten arbeiten die Dachver-
bände der beteiligten Gewerke ebenso in-
tensiv, wie die angeschlossenen Mitglieder.
Die im Rahmen dieser Arbeiten entwickel-
ten, erfaßten und zur Verfügung gestellten
Instrumente, wie z. B. Planungshilfen, EDV-
Programme oder schlicht Produktdaten,
können nur einen Teil dieser Schwierigkei-
ten beseitigen. Für jeden am Bau Beteilig-
ten sowie für die Hersteller von Gebäude-
oder Anlagenkomponenten gelten mit der
neuen EnEV veränderte Rahmenbedingun-
gen. Der Wettbewerb wird sich nicht nur
auf die verschiedenen Systemtechnologien
(WW-Heizung contra Luftheizung, Strom-
heizung contra Gas- oder Ölheizung, Heiz-
kessel contra Wärmepumpe usw.) beschrän-
ken, sondern sich auf Maßnahmen am Ge-
bäude contra Anlagenseite erweitern. 
Unter wirtschaftlichen wie umweltbezoge-
nen Gesichtspunkten werden neue Konzep-
te entstehen. Und dies unabhängig von der
Diskussion darüber, ob die prognostizierten
Bedarfswerte eintreten, ob die tatsächliche
Gebäudeausführung mit der Planung über-
einstimmt oder ob der rechtliche Vollzug
der EnEV nun stattfindet oder nicht. 
Sicherlich liegt derzeit im Bestand ein viel-
fach höheres Marktpotential wie im Neu-
baubereich. Trotz anderslautender Aussa-
gen ist aufgrund von Ausnahmeregelungen
der EnEV und einer bisher fehlenden Voll-
zugsregelung der dort gestellten Nachrüst-
anforderungen unter den derzeitigen Markt-

bedingungen aber nicht mit einer Sanie-
rungswelle im Gebäude- und Anlagenbe-
reich zu rechnen. Mit der kommenden DIN
4701-12 wird aber die Bewertung von Be-
stand und dem Einfluß von Sanierungs-
maßnahmen primärenergetisch möglich
werden. Inwiefern dann rechtliche Vorga-
ben, möglicherweise durch eine Novellie-
rung der EnEV, erlassen werden, hängt
nicht zuletzt von den gesellschafts- und um-
weltpolitischen Entwicklungen ab. 

B ei aller bestehenden Unsicherheit über
die künftige Entwicklung gilt auch
mit Blick auf die EnEV, daß auf lan-

ge Sicht nur derjenige am Markt bestehen
bleibt, der sich den neuen Bedingungen an-
paßt und entsprechende Maßnahmen recht-
zeitig einleitet bzw. umsetzt. Dazu zählt
auch das Aneignen von bisher nicht oder
selten geforderten Kenntnissen über gewer-
kefremde Zusammenhänge, insbesondere
an den neuen Schnittstellen. Zur Erlangung
von Kompetenz gehörte schon immer auch
der Blick über den Tellerrand. Und der ist
bei allen Beteiligten künftig mehr gefordert
denn je. ❏

Literatur 
■ HIB (heute im Bundestag) Nr.195: „Eckpunkte des
nationalen Klimaschutzprogrammes vorgestellt“
■ EnEV: Verordnung über energiesparenden Wärme-
schutz und energiesparende Anlagentechnik bei Ge-
bäuden (EnEV): Stand 13. 07. 2001
■ Begründung zur EnEV, Stand 12. 03. 2001; ergänzt
um Änderungen Bundesrat vom 13. 07. 01
■ DIN V 4701 Teil 10: Energetische Bewertung heiz-
und raumlufttechnischer Anlagen; Ausgabe Februar 2001
■ Energiepaß Initiative Deutschland (EID); Presse-
information Oktober 2000
■ DIN V 4108 Teil 6: Wärmeschutz und Energieein-
sparung in Gebäuden; Ausgabe November 2000
■ Entwurf einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu
§13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebe-
darfsausweis) vom 30. 10. 01

sbz 24/2001 43

HEIZUNG


